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Teil 1

Einleitung

A. Überblick

Der Klimawandel stellt aufgrund seiner Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
Umweltgütern eine der größten Herausforderungen der Menschheit dar.1 Haupt
ursache der beobachteten Erwärmung sind höchstwahrscheinlich die menschli
chen Treibhausgasemissionen, die heute höher denn je sind und die zur höchsten 
atmosphärischen Konzentration von Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO2) 
und Methan (CH4) seit mindestens 800.000 Jahren geführt haben.2 Vor diesem 
Hintergrund besteht die naheliegendste Lösung darin, weitere Treibhausgasemis
sionen zu unterlassen oder doch zumindest auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
Gerade die Umsetzung dieser vermeintlich einfachen Strategie ist jedoch be
kanntlich mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Die Akzeptanz des Kyoto 
Protokolls3, das ohnehin nur Industrienationen konkrete Emissionsziele vorgibt4, 
ist zuletzt geschwunden5; und die im Doha Amendment verabschiedeten Ände
rungen und die Regelungen über eine zweite, von 2013 bis 2020 laufende Ver
pflichtungsperiode des Kyoto Protokolls sind noch immer nicht in Kraft getre
ten.6 Das im Jahr 2015 verabschiedete Übereinkommen von Paris7, das im Kern 
auf einen Prozess der kontinuierlichen Steigerung selbst definierter nationaler 

1 Para.  1 Decision 2/CP.15 Copenhagen Accord vom 18.12.2009 (FCCC/CP/2009/11/Add.1 vom 
30.03.2010, 4 ff.): „We underline that climate change is one of the greatest challenges of our time.“

2 Intergovernmental Panel on Climate Change 2014b, 4 SPM 1.2.
3 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change vom  

11. Dezember 1997, Kyoto, UN Treaty Series Vol.  2303 (2005) Nr.  30822, S.  162 ff.
4 Siehe Art.  3 Kyoto Protokoll i. V. m. Annex I der UNFCCC.
5 Kanada ist aus dem Protokoll ausgetreten, siehe das Doha Amendment – Decision 1/

CMP.8, Annex I, Article 1, Unterpunkt A., Fn.  13 (UN Doc. FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1 
vom 28.2.2013), während Russland und Japan in der zweiten Verpflichtungsperiode keine 
 neuen Verpflichtungen übernehmen, siehe ibid. Fn.  14 (Japan) und Fn.  16 (Russland). Vgl. auch 
Neuseeland, ibid. Fn.  15.

6 Von den 144 erforderlichen „instruments of acceptance“, siehe https://unfccc.int/process/
the-kyoto-protocol/the-doha-amendment, liegen gegenwärtig erst 128 vor, siehe https://treaties.
un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-c&chapter=27&lang=en, 
letzter Abruf jeweils am 09.06.2019.

7 Paris Agreement vom 12. Dezember 2015, Paris, UN Nr.  54113, https://treaties.un.org/
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Maßnahmen der Vertragsparteien setzt, wird seine Wirksamkeit schließlich erst 
noch zeigen müssen.

Neben einem komplexen politischen und wirtschaftlichen Interessengeflecht 
nähren mindestens zwei weitere Umstände Zweifel an der Hoffnung, dass ein 
schlichtes Unterlassen weiterer Treibhausgasemissionen den Klimawandel auf
halten wird.8 Zum einen geht die Wissenschaft davon aus, dass sich die bereits 
erreichten globalen Durchschnittstemperaturen selbst im Falle einer nahezu voll
ständigen Einstellung menschlicher Emissionen nicht sofort zurückbilden, son
dern lediglich stabilisieren9 bzw. sogar noch über Jahrhunderte weiter steigern 
würden10. Das bedeutet, dass selbst strengste Reduktionsmaßnahmen nur über 
extrem lange Zeiträume die gewünschte Wirkung zeitigen würden: Solomon et al. 
nehmen etwa an, dass der Klimawandel noch für einen Zeitraum von 1000 Jah
ren nach einer kompletten Einstellung menschlicher Emissionen unumkehrbar 
wäre, dass sich also auch der Temperaturanstieg oder der Anstieg des Meeres
spiegels noch in gewissem Umfang weiter fortsetzen würden.11 Zum anderen 
befürchten einige Forscher, dass das Klimasystem in seiner Entwicklung „tip - 
p ing points“ (Kipppunkte) überschreiten kann.12 Solche Punkte bezeichnen 
Schwellen im Klimasystem, deren Überschreiten dazu führt, dass „Bestandteile 
des Klimasystems von mindestens subkontinentaler Größe“ entweder schlag-
artig oder schleichend – möglicherweise irreversibel – „in einen neuen Zustand 
versetzt werden“.13 Zu diesen Bestandteilen des Klimasystems zählen zum Bei
spiel das Arktische Sommereis, der Grönländische und der Westantarktische Eis
schild oder der indische Sommermonsun.14 Ihre Veränderung kann „die Lebens
grundlagen vieler Millionen Menschen gefährden“.15

Diese Umstände nähren Zweifel, ob die bisherige Klimaschutzpolitik in der 
Lage sein wird, den Eintritt katastrophaler Umweltfolgen abzuwenden: Lag der 
Fokus des internationalen Klimaschutzes bislang auf Bemühungen zur Reduzie

Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&lang=_en&clang 
=_en, letzter Abruf am 09.06.2019.

8 Vgl. auch Victor et al. 2009, 64 ff.
9 Matthews und Caldeira 2008, 1 und 4 f.
10 Frölicher et al. 2014, 40 (40). Gillett et al. 2011, 83 ff. weisen darauf hin, dass es bei einer 

Einstellung menschlicher Emissionen trotz konstanter globaler Durchschnittstemperaturen im
mer noch zu erheblichen regionalen Entwicklungen kommen würde; siehe auch Solomon et al. 
2009.

11 Solomon et al. 2009.
12 Siehe etwa Lenton et al. 2008; Lenton 2013; Dakos et al. 2008; Eickemeier und Schelln

huber 2010, 11 (11 ff.).
13 Eickemeier und Schellnhuber 2010, 11 (11).
14 Lenton et al. 2008, 1786 (1788); Eickemeier und Schellnhuber 2010, 11 (13 ff.).
15 Eickemeier und Schellnhuber 2010, 11 (11). 
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rung von Treibhausgasemissionen, d. h. auf einem konzertierten Unterlassen wei
terer Eingriffe in das Klimasystem, wird seit einigen Jahren zunehmend das Poten
tial eines anderen, eines aktiveren Klimaschutzes ausgelotet.16 Angehörige diver
ser Wissenschaftsdisziplinen sowie die unterschiedlichsten Institutionen befassen 
sich in diesem Zusammenhang mit alternativen Klimaschutzkonzepten, die unter 
Oberbegriffen wie Geoengineering oder Climate Engineering geführt werden.17

Der genaue Begriffsumfang des Geoengineerings wird unterschiedlich weit ge
zogen.18 Alle Geoengineeringmethoden haben aber mindestens zwei Eigenschaf
ten gemeinsam. Zum einen dienen sie der Vermeidung oder Abschwächung des 
Klimawandels und zum anderen sind sie invasiv: Entgegen dem bisherigen 
Schwerpunkt der internationalen Klimaschutzbemühungen sind sie gerade nicht 
auf ein bloßes Unterlassen weiterer Treibhausgasemissionen gerichtet. Vielmehr 
greifen sie aktiv in das Klima ein und versuchen, entweder durch eine Beseitigung 
bereits emittierter Treibhausgase (insbesondere CO2 – Carbon Dioxide Removal 
oder CDR) oder durch eine Kontrolle der ein und ausfallenden Sonnenstrahlung 
(Solar Radiation Management oder SRM), eine Abkühlung herbeizuführen.19 Der 
Grundgedanke eines solchen „invasiven Klimaschutzes“ ist nicht neu: Zwar wäre 
das SRM seiner Funktionsweise nach ein Novum in der internationalen Klima
schutzpolitik; die grundlegenden Mechanismen des CDR waren jedoch von vorn
herein fester Bestandteil der normativen Klimaschutzarchitektur20, auch wenn sie 

16 Damit soll nicht gesagt sein, dass dieser aktive Ansatz nicht auch schon heute vom Kli
maschutzregime erfasst wäre, siehe dazu unten, S. 335 ff. Der Schwerpunkt der Bemühungen 
lag bisher allerdings auf den Emissionsreduktionen.

17 Vgl. aus der Vielzahl der Veröffentlichungen nur die interdisziplinäre Studie der briti
schen Royal Society, The Royal Society 2009, die Sondierungsstudie für das Bundesministeri
um für Bildung und Forschung, Rickels et al. 2011, die Studie technischer und regulatorischer 
Aspekte des Geoengineerings mit Blick auf die Biodiversität von Williamson et al. 2012 (erster 
Teil der Studie) und Bodle et al. 2012 (zweiter Teil der Studie), die Aktualisierung hierzu von 
Williamson und Bodle 2016 sowie den Abschlussbericht des European Transdisciplinary As
sessment of Climate Engineering (EuTRACE) von Schäfer et al. 2015.

18 Vgl. zum Beispiel den Überblick über die Geoengineeringdefinitionen verschiedener In
stitutionen bei Williamson et al. 2012, 82 (Annex I); siehe auch Gawel 2011, 451 f. und die 
ausführliche Diskussion einer möglichen Geoengineeringdefinition für die Regulierung bei 
Bodle et al. 2014, 40 ff.; siehe auch Williamson und Bodle 2016, 14 f. und Annex 2.

19 Geprägt wurden die Begriffe des Carbon Dioxide Removals und des Solar Radiation 
Managements maßgeblich durch einen Bericht der britischen Royal Society, der – soweit er
sichtlich – die erste umfassende Aufarbeitung der Gesamtthematik bildete, vgl. The Royal So
ciety 2009. Vgl. auch die Kategorisierung bei Williamson und Bodle 2016, 20 f.

20 So betonen Proelß und Güssow 2011, 8 zutreffend, dass das CDR einen in der UNFCCC 
„angelegten Umsetzungsmechanismus“ darstelle; so auch Güssow 2012, 62 zur ocean fertiliza
tion. Vgl. auch Parson 2012, 265 (266): „the problems and opportunities these [CDR-Techniken] 
pose to international law and governance are not significantly novel.“ Parson, ibid. geht davon 
aus, dass das CDR „can be understood within the current framework of options of climate res
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bislang keine den Emissionsreduktionen vergleichbare Aufmerksamkeit erfahren 
haben.21

Das zunehmende Interesse am Geoengineering ist auch an der internationalen 
Politik nicht unbeachtet vorbeigegangen. Im Gegenteil: Das Geoengineering hat 
zu Stellungnahmen der Organe verschiedener völkerrechtlicher Vertragswerke 
und sogar der UNGeneralversammlung22 geführt. Seit dem Jahr 2008 sind im 
Rahmen des internationalen Seerechts und unter dem Dach der Biodiversitäts
konvention (CBD)23 verschiedene Regelungen zum Geoengineering erlassen 
worden.24 Banden diese Maßnahmen die jeweiligen Vertragsparteien zunächst 
nur politisch25, wurden im Jahr 2013 im Rahmen des London Protocols verbind
liche Regelungen zur Erfassung des marinen Geoengineerings verabschiedet.26 

ponse“; in diesem Sinne auch Parson und Ernst 2013, 307 (313). Bodansky 2011, 9 beschreibt 
CDR-Ansätze hingegen als „part of a continuum that encompasses existing policies such as 
reforestation.“ Den entscheidenden Unterschied zwischen Geoengineeering und herkömmli
chem Klimaschutz sieht er insofern darin, dass Geoengineering einen „unnatural“ Ansatz dar
stelle.

21 Zum Klimaschutzregime unten, S. 335 ff.
22 Vgl. beispielsweise die Resolutionen A/RES/62/215 vom 22.12.2007 „Oceans and the 

law of the sea“, Para.  97 f.; A/RES/66/288 vom 27.07.2012 „The future we want“, Annex 
Para.  167; A/RES/71/257 vom 23.12.2016 „Oceans and the law of the sea“, Paras.  222 ff.; A/
RES/72/73 vom 05.12.2017 „Oceans and the law of the sea“, Paras.  227 ff.; A/RES/73/124 vom 
31.12.2018 „Oceans and the law of the sea“, Paras.  238 ff.

23 Convention on Biological Diversity vom 5. Juni 1992, Rio de Janeiro, UN Treaty Series 
Vol.  1760 (1993) Nr.  30619, S.  79 ff.

24 Vgl. insbesondere die CBD Decision X/33 (UNEP/CBD/COP/DEC/X/33 vom 29.10. 
2010) sowie die seerechtlichen Maßnahmen zur Erfassung der so genannten ocean fertiliza
tion: Resolution LC-LP.1(2008) vom 31. Oktober 2008 und Resolution LC-LP.2(2010) vom 
14. Oktober 2010 sowie das mit ihr verabschiedete Assessment Framework for Scientific Re-
search Involving Ocean Fertilization.

25 Für die seerechtlichen Maßnahmen: Proelß und Güssow 2011, 47; Ginzky und Markus 
2011, 472 (473 f.); Markus und Ginzky 2011, 477 (481); Schlacke und Kenzler 2009, 753 
(755 f.) und Ginzky 2009, 480 (in Bezug auf Resolution LC-LP.1(2008)); für die CBD Deci-
sions: insbesondere Proelß 2009, 141 (142 ff., insb. S.  144: „grundsätzlich keine rechtliche 
Bindungswirkung“) und Güssow 2012, 180 ff. sowie Bodle 2010, 305 (314 und 321); Proelß 
und Güssow 2011, 46 m. w. N.; Bodansky 2011, 16; Scott 2013a, 309 (332). 

26 Siehe Resolution LP.4(8) vom 18. Oktober 2013. Die Änderungen treten am sechzigsten 
Tag, nachdem zwei Drittel der Vertragsparteien ihre Annahminstrumente bei der International 
Maritime Organization hinterlegt haben, in Kraft, Art.  21 Abs.  3 LP. Bislang haben nur wenige 
Staaten ihre Annahmeurkunden hinterlegt: das Vereinigte Königreich, Finnland, die Nieder-
lande, Norwegen und Estland (Stand: 10.06.2019), vgl. LC-LP.2/Circ.4 vom 24.06.2016 (Ver
einigtes Königreich), LC-LP.2/Circ.6 vom 09.10.2017 (Finnland), LC-LP.2/Circ.7 vom 03.09. 
2018 (Niederlande), LC-LP.2/Circ.8 vom vom 15.11.2018 (Norwegen) sowie LC-LP.2/Circ.9 
vom 18.02.2019 (Estland). Deutschland hat bereits das Zustimmungsgesetz zur Änderung des 
Protokolls verabschiedet, vgl. Gesetz vom 04.12.2018, BGBl. Teil II Nr.  24 vom 07.12.2018, 
S.  691 ff. Ausführlich zum Ganzen unten, S. 239 ff.
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Mittlerweile beschäftigt sich auch die UNVölkerrechtskommission (Internatio
nal Law Commission – ILC) im Rahmen ihrer Arbeit zum Schutz der Atmosphä
re grundlegend mit dem Geoengineering.27

Das Geoengineering ist Gegenstand der Tätigkeit von Institutionen wie der 
World Meteorological Organization (WMO)28, und auch die breite Berücksichti
gung, die das Geoengineering im letzten Sachstandsbericht des Zwischenstaat
lichen Ausschusses für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC)) erfahren hat29, führt zu einer weiteren Aufwertung und Legiti
mierung der Geoengineeringdiskussion.30 Gerade die verstärkte Aufmerksamkeit 
seitens des IPCC belegt insofern einen wissenschaftlichen Stimmungswechsel, 
dem die vorliegende Arbeit durch eine eingehende juristische Aufarbeitung der 
Thematik Rechnung trägt. 

Um dem Leser einen Eindruck davon zu vermitteln, was sich im Einzelnen 
hinter dem Geoengineering und den Kategorien des Carbon Dioxide Removals 
und des Solar Radiation Managements verbirgt, folgt nun zunächst ein Überblick 
über einige der prominentesten Ideen und Konzepte, um dann in Abschnitt C die 
Ziele ihrer juristischen Betrachtung zu umreißen.

27 Vgl. nur Report of the International Law Commission, Sixtyeighth session vom 02.05.–
10.06. und vom 04.07.–12.08.2016 (General Assembly Official Records, Seventy-first session, 
Supplement No.  10 (A/71/10), S.  281 ff. (Paras. 86 ff.) Chapter VIII Protection of the atmo-
sphere, Para.  95 Text of the draft guidelines on the protection of the atmosphere, Guideline 7 
Intentional large-scale modification of the atmosphere: „Activities aimed at intentional large- 
scale modification of the atmosphere should be conducted with prudence and caution, subject 
to any applicable rules of international law“, siehe auch den dazu gehörenden Kommentar, ibid. 
Para.  96, S.  293 ff., den Bericht des Special Rapporteur, ILC, Sixty-ninth session, Fourth report 
on the protection of the atmosphere (A/CN.4/705 vom 31.01.2017), Para.  6, sowie den Bericht 
des Drafting Committee, Provisional summary record of the 3314th meeting (A/CN.4/SR.3314 
vom 28.04.2017), S.  20 f. Vgl. zur Arbeit der ILC auch Reynolds 2018, 123.

28 Vgl. etwa den jüngsten Bericht der WMO zur wissenschaftlichen Bewertung des Ozon
abbaus, WMO 2018, insbesondere Kapitel  3, S.  49 f., Kapitel  6, S.  16 ff. sowie Appendix 6A; 
vgl. auch Seventeenth World Meteorological Congress, Genf, 25.05.–12.06.2015, Abridged 
final report with resolutions (WMO-No.  1157), Paras.  2.1.15 und 4.3.99–4.3.102, dazu William
son und Bodle 2016, 90.

29 Siehe etwa Intergovernmental Panel on Climate Change 2014a, 546 ff. und 627 ff.; siehe 
auch den IPCC-Sonderbericht „Global Warming of 1.5°C“, der in sämtlichen Szenarien, in 
denen die Erderwärmung auf grundsätzlich 1,5°C begrenzt wird, in unterschiedlichem Umfang 
auch den Einsatz von Ansätzen zur Beseitigung von CO2 voraussetzt, Intergovernmental Panel 
on Climate Change 2018, C.3. SRMTechniken wurden ausdrücklich ausgeklammert aufgrund 
der sie umgebenden „large uncertainties and knowledge gaps as well as substantial risks and 
institutional and social constraints to deployment related to governance, ethics, and impacts on 
sustainable development“, ibid. C.1.4.

30 Vgl. schon Victor et al. 2009, 64 (74): „Attention from the IPCC and the world’s major 
scientific academies would help encourage new research.“
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B. Von Bäumen und Weltraumspiegeln:  
Ein Überblick über das Geoengineering

I. Allgemeines

Wie bereits erläutert, lassen sich Geoengineeringkonzepte nach ihrer Funktions-
weise grundsätzlich in die Kategorien Carbon Dioxide Removal (CDR) und Solar 
Radiation Management (SRM) einteilen.31 Die Ansätze des CDR zielen darauf ab, 
bereits in der Atmosphäre befindliche Treibhausgase herauszufiltern und möglichst 
lange zu binden.32 SRM setzt demgegenüber beim Verhältnis zwischen ein und 
ausfallender Sonnenstrahlung an und ist darauf gerichtet, entweder bereits die Ein
strahlung zu verringern oder den Ausfall durch Veränderungen der Erdalbedo zu 
steigern.33 Während einige der vorgeschlagenen SRM-Konzepte unter Umständen 
bereits innerhalb weniger Jahre nach ihrem ersten Einsatz spürbare Abkühlungen 
bewirken würden, dürfte es nicht zuletzt aufgrund der fortgesetzten CO2Emissio
nen Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte dauern, bis selbst großangelegte 
CDR-Projekte nennenswerte Wirkungen zeitigen.34 Dieser Umstand deutet zu
gleich darauf hin, dass sich die Anreizstruktur in Bezug auf das SRM grundlegend 
von derjenigen des CDR unterscheidet.35 Aufgrund seiner potentiell schnellen Wir
kungsweise wird das SRM teilweise als Strategie zur flexiblen Handhabung von 
Klimanotfällen dargestellt36, während sich das CDR offenkundig nicht für einen 
gegebenenfalls erforderlichen schnellen Eingriff eignet.37 Im Gegensatz zum SRM 
trifft das CDR allerdings auf eine diffuse ökonomische und rechtliche Anreiz-
struktur, die zum Teil auf den Vorschriften der UNFCCC38 (und nun auch des Paris 
Agreements) sowie den heute schon bestehenden Anrechnungsmöglichkeiten im 
Rahmen des Kyoto Protokolls und der Erwartung einer Fortschreibung und Er-

31 Vgl. The Royal Society 2009, 1.
32 The Royal Society 2009, 9 f.
33 The Royal Society 2009, 23.
34 The Royal Society 2009, 24 und 9 f.; Blackstock 2010, Ev 2 Para.  10 spricht in Bezug auf 

das SRM sogar von Monaten.
35 Vgl. The Royal Society 2009, 43 f., 58 f.; Rickels et al. 2011, 72 f. und 150; Honegger et 

al. 2013, 125 (127). Vgl. auch Reynolds 2018, 58 zur unterschiedlichen Problemstruktur.
36 Gawel 2011, 454 spricht etwa von einer „Notbremse der Klimamanipulation“; The Royal 

Society 2009, x „could be useful in an emergency for example to avoid reaching a climate 
‚tipping point‘“; Victor et al. 2009, 64 (66): Geoengineering als möglicher „emergency shield“; 
Virgoe 2010, Ev 5 Para.  1: „emergency response“. Lenton 2013, 3 warnt jedoch im Zusammen
hang mit den oben angesprochenen „tipping points“, dass nur solche „tipping points“ mit dem 
SRM umschifft werden könnten, die direkt mit dem Temperaturanstieg verbunden sind.

37 The Royal Society 2009, 10.
38 United Nations Framework Convention on Climate Change vom 9. Mai 1992, New York, 

UN Treaty Series Vol.  1771 (1994) Nr.  30822, 107 ff.
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weiterung derartiger Optionen beruht.39 Hinzu treten gewisse Anreize, die von den 
freiwilligen Kohlenstoffmärkten („voluntary carbon markets“) ausgehen, die eine 
Kommerzialisierung des Ausgleichs von Kohlenstoffemissionen („carbon offsets“) 
außerhalb der offiziellen Klimaschutzarchitektur in Aussicht stellen.40 Insgesamt, so 
scheint es, wird die Entwicklung des CDR stärker als die des SRM von kommer
ziellen Privatinteressen befeuert, da es bisher kein Vorbild für eine Kommerziali
sierung der dem SRM zugrunde liegenden Mechanismen gibt.41

Auch über diese strukturellen Unterschiede hinaus nehmen CDR und SRM 
Konzepte in der Diskussion die unterschiedlichsten Erscheinungsformen an, von 
denen in den folgenden Abschnitten die Rede sein wird. Auswahl und Bewertung 
der Techniken aus naturwissenschaftlicher Sicht stützen sich maßgeblich auf ei
nen Bericht der britischen Royal Society aus dem Jahr 2009.42

II. Carbon Dioxide Removal

Eine Reihe von CDRKonzepten und Methoden setzt bei den terrestrischen 
Ökosystemen und ihrer Bewirtschaftung an. So können etwa veränderte land
wirtschaftliche Methoden oder forstwirtschaftliche Maßnahmen wie Aufforstung 
und Wiederaufforstung (afforestation und reforestation) zu einer erhöhten CO2 
Beiseitung aus der Atmosphäre führen.43 Möglicherweise aufgrund ihrer jahr

39 Vgl. etwa Bodansky 2011, 24 f.; für die ocean fertilization Abate und Greenlee 2010, 555 
(593); Bertram 2009, 11; Markus und Ginzky 2011, 477 (478) m. w. N.; The Royal Society 2009, 
5; gegen jegliche Anrechnungsmöglichkeit von Geoengineeringvorhaben auf Emissionsziele: 
ETC Group 2010, Para.  20; für die Beseitigung etwaiger Anreize zur ocean fertilization aus 
dem Kyoto Protokoll: Dean 2009, 321 (340); Abate 2013, 221 (239). Vgl. auch Freestone und 
Rayfuse 2008, 227 (231).

40 Siehe Powell 2008, 22 (24 f.); IOCUNESCO, Report on the IMO London Convention 
Scientific Group Meeting on Ocean Fertilization (IOC/INF-1247 vom 15.06.2008, Paris), 1; 
Bertram 2009, 3 und 11; Rickels et al. 2011, 150; Abate 2013, 221 (240 f.); Branson 2014, 
196 ff.; siehe auch Freestone und Rayfuse 2008, 227 (227 f.).

41 Den insoweit bestehenden Unterschied zwischen CDR und SRM betont The Royal So
ciety 2009, 43 f., auf 44: „For SRM methods, a clear financial incentive does not yet exist, al
though there may be future income opportunities from publicly funded deployment […]“; ähn
lich Rickels et al. 2011, 72 f. und 150 und Horton et al. 2015, 225 (245). Caldeira et al. 2013, 
231 (231) gehen davon aus, dass die Dimensionen eines SRMEinsatzes eher von Risikoerwä
gungen abhängen werden, während beim CDR Kostenerwägungen im Vordergrund stehen 
dürften. Zürn und Schäfer 2011, 38 befürworten offenbar auch für das SRM die Setzung von 
Anreizen für Privatunternehmen und die Schaffung von Anrechnungsmechanismen.

42 Siehe The Royal Society 2009. Davies 2010b, 429 (429) bezeichnet den Bericht als „one 
of the most important documents concerning climate change of recent years“, äußert sich jedoch 
kritisch zu einem Teil der Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Berichts, ibid. S.  440 f.

43 The Royal Society 2009, 10 m. w. N.; siehe auch https://unfccc.int/topics/land-use/work 
streams/land-use--land-use-change-and-forestry-lulucf, letzter Abruf am 05.01.2019. 
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hundertelangen Erprobung wird diese Art des CDR teilweise aus dem Begriff des 
Geoengineerings ausgeklammert.44 Tatsächlich unterscheiden sich diese Ansätze 
ihrer grundlegenden Funktionsweise nach aber nicht von den übrigen CDR-Me
thoden. Die Einordnung als Geoengineering vom Erkenntnisstand in Bezug auf 
die jeweiligen Techniken abhängig zu machen, erscheint willkürlich und verstellt 
letztlich den Blick auf die Gemeinsamkeiten aller CDR-Ansätze. Als Teil des 
Senkenansatzes ist land use, landuse change and forestry (LULUCF) schon 
heute fester Bestandteil des Klimaschutzregimes.45 So können etwa Treibhaus
gasbeseitigungen durch Aufforstungs- und Wiederbewaldungsprojekte in gewis
sem Umfang auf die Emissionsziele des Kyoto Protokolls angerechnet werden.46 
Potentielle Nachteile derartiger Ansätze bestehen etwa in den aus LULUCF-Pro
jekten resultierenden Landnutzungskonflikten und möglichen Auswirkungen auf 
die lokale Biodiversität.47 Nennenswerte grenzüberschreitende Auswirkungen 
sind wohl nicht zu erwarten. Entsprechend niedrig wird allerdings auch die po
tentielle Leistungsfähigkeit dieser Ansätze eingeschätzt.48

Andere Konzepte beinhalten Filteranlagen zur Beseitigung von Treibhaus-
gasen aus der Atmosphäre.49 Dieses air capture ist, soweit ersichtlich, allerdings 
noch nicht bis zur Einsatzreife gediehen.50 Was die potentielle Effektivität dieses 
Ansatzes anbelangt, geht die Royal Society davon aus, dass die Menge der Treib
hausgasbeseitigung praktisch unbegrenzt erhöht werden könnte.51 Dabei ist die 
Wirtschaftlichkeit des air captures noch ungewiss.52 Ökologische Folgen können 
sich in geringerem Maße aus der Aufstellung der Filteranlagen selbst, aber auch 
aus dem verwendeten Material sowie aus der anschließenden Lagerung der gefil
terten Stoffe ergeben.53 Abgesehen davon wird das air capture aber als sehr si
cher eingeschätzt.54

44 Vgl. etwa The Royal Society 2009, 10; Schelling 1996, 303 (305).
45 Siehe dazu etwa https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/land-use--land-use-change 

and-forestry-lulucf, letzter Abruf am 05.01.2019.
46 Siehe dazu unten, S. 438 ff.
47 The Royal Society 2009, 11 Table 2.2.
48 The Royal Society 2009, 11 Table 2.2.
49 The Royal Society 2009, 15. 
50 The Royal Society 2009, 15.
51 The Royal Society 2009, 16 Table 2.7.
52 Keith et al. 2010, 107 (124), zitiert von The Royal Society 2009, 15. The Royal Society 

2009, 16 geht aber davon aus („very likely“), dass die potentiellen Kosten des air capture in 
Zukunft erheblich gesenkt werden können.

53 The Royal Society 2009, 16 und Table 2.7. Die Lagerproblematik entspricht der des Car
bon Capture and Storage (CCS), ibid. 16.

54 The Royal Society 2009, 16 Table 2.7.
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Sowohl an Land als auch auf See könnte das enhanced weathering zum Einsatz 
kommen.55 Dabei soll über die gezielte Anregung und Beschleunigung minera-
lischer Verwitterungsprozesse Kohlenstoff aus der Atmosphäre gebunden wer
den.56 Die potentielle Effektivität dieser Konzepte wird als hoch eingeschätzt.57 
Da das enhanced weathering aber die Beschaffung erheblicher Mengen von Mi
neralien und damit erhebliche Bergbautätigkeit erfordern würde58, drohen da
durch bedingte lokale Folgen und erhebliche Kosten.59

Einem anderen Vorschlag zufolge soll durch die gezielte Zugabe von Nährstof
fen wie etwa Eisen das Algenwachstum in bestimmten Meeresregionen angeregt 
werden.60 Kohlenstoff aus der Atmosphäre würde dann von den so entstandenen 
Algen aufgenommen, später in tiefere Meeresschichten transportiert und dort 
schließlich eine gewisse Zeit lang gespeichert.61 Die potentielle Leistungsfähig
keit dieser  ocean fertilization oder auch Meeresdüngung stuft die Royal Society 
allerdings als sehr niedrig ein, während sie gleichzeitig von einer hohen Wahr
scheinlichkeit schädigender Nebenfolgen ausgeht.62 Feldexperimente oder auch 
entsprechende Planungen im Bereich der ocean fertilization haben bereits mehr
fach für öffentliches Aufsehen gesorgt63 und unter anderem Regelungsbemühun
gen im Rahmen der London Convention und des London Protocols64 sowie der 
CBD65 angestoßen.66 Nicht zuletzt der Umstand, dass auch kommerzielle Ak
teure deutliches Interesse an der ocean fertilization gezeigt haben67, sowie die 

55 The Royal Society 2009, 12 ff.
56 The Royal Society 2009, 12 ff.
57 The Royal Society 2009, 15 Table 2.5 und 2.6.
58 The Royal Society 2009, 9: „Enhanced weathering might require mining on a scale larger 

than the largest current mineral extraction industry […]“.
59 The Royal Society 2009, 14.
60 The Royal Society 2009, 16 ff.
61 The Royal Society 2009, 16 f.
62 The Royal Society 2009, 18 Table 2.8.
63 Siehe etwa Broder und Haward 2013, 185 (198 ff.); in Deutschland hat insbesondere das 

in deutsch-indischer Kooperation durchgeführte Forschungsvorhaben LOHAFEX zu politischen 
Spannungen geführt, siehe etwa MüllerJung 2009; zur rechtlichen Bewertung von LOHAFEX 
siehe etwa das Gutachten von Proelß 2009, die Zusammenfassung und das Votum von Wolfrum 
2009 sowie die Stellungnahme vom Bundesamt für Naturschutz 2009.

64 Siehe Güssow 2012, 107 f., und in der vorliegenden Arbeit S. 216 ff.
65 Siehe dazu unten, S. 284 ff.
66 Für einen Überblick über bisherige Experimente siehe etwa Secretariat of the Convention 

on Biological Diversity 2009, 23 ff. sowie Annex; Wallace et al. 2010, 6 f.
67 Vgl. etwa die an die Scientific Groups der London Convention und des London Protocols 

gerichteten Eingaben der World Conservation Unit (IUCN) vom 08.05.2007 (LG/SG 30/12), 
Paras.  3 ff., von Greenpeace vom 08.05.2007 (LG/SG 30/12/1) sowie der USA vom 01.06.2007 
(LC/SG 30/INF.28), in denen Besorgnis angesichts des damals geplanten ocean fertilization 
Experiments des USUnternehmens Planktos in der Nähe der Galapagos Inseln geäußert wur
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mannigfaltigen wissenschaftlichen Unsicherheiten in diesem Bereich haben die 
ocean fertilization zum bislang einzigen neuartigen Geoengineeringkonzept ge
macht, dem sowohl detaillierte als auch verbindliche Regelungen gewidmet 
worden sind.68 

III. Solar Radiation Management

Im Gegensatz zum CDR beschränkt sich die Existenz des Solar Radiation Ma
nagements (SRM) weitgehend auf Computermodelle und die Köpfe seiner Erfin
der.69 Die potentiellen Anwendungsorte des SRM liegen im Weltall, in der Atmo
sphäre und auf der Erdoberfläche.

Wie kein anderes Geoengineeringkonzept stehen die Ansätze des weltraumba
sierten SRM für die Idee einer technologischen Lösung der Klimaproblematik.70 
Es geht bei ihnen im Wesentlichen um die Platzierung von Reflektoren an be
stimmten Raumpositionen, um einfallende Sonnenstrahlung abzulenken.71 Die 
Royal Society stuft das Abkühlungspotential dieser Ansätze als hoch ein, bemerkt 
allerdings auch die unter Umständen prohibitiven Kosten und weist auf die ex
trem langen Zeiträume bis zur Einsatzbereitschaft hin.72

Einer der am intensivsten diskutierten Vorschläge im Bereich des SRM besteht da-
r in, zur Ablenkung von Sonnenstrahlung bestimmte Aerosole in der Stratosphäre73 

de. Daraufhin verabschiedeten die Scientific Groups ihr „Statement of concern regarding iron 
fertilization of the oceans to sequester CO2“ (LC-LP.1/Circ.14 vom 13.07.2007), siehe dazu 
unten, S. 217 ff.; siehe zum Ganzen Güssow 2012, 107 ff.; Broder und Haward 2013, 185 (198 ff.). 

68 Damit sind insbesondere die Resolution LP.4(8) und das Assessment Framework ange
sprochen, siehe dazu unten, S. 239 ff. und S. 223 ff. Angesichts dieser Vorreiterrolle der 
ocean fertilization gehen Markus und Ginzky 2011, 477 (478) davon aus, dass sich die aus ihrer 
Sicht erfolgreiche Regulierung im Rahmen des Seerechts auch als Lehrstück für die Regulie
rung des Geoengineerings im Allgemeinen eignet.

69 Siehe Intergovernmental Panel on Climate Change 2014a, 574; siehe aber das Feldexperi-
ment von Izrael et al. 2009. Ein ursprünglich geplantes britisches Projekt „Stratospheric Par-
ticle Injection for Climate Engineering (SPICE)“ wurde letztlich nicht durchgeführt, siehe Lin 
2016, 2059 f. m. w. N.; siehe dazu auch Schäfer et al. 2015, 67 f. m. w. N.

70 Vorschläge und Untersuchungen in diesem Zusammenhang von Bewick et al. 2012; 
McInnes 2010; Kosugi 2010; Lunt et al. 2008.

71 Siehe etwa die Vorschläge von Bewick et al. 2012; Angel 2006; Pearson et al. 2006; 
Early 1989. 

72 The Royal Society 2009, 33.
73 Intergovernmental Panel on Climate Change 2014a, 1436 definiert die Stratosphäre als: 

„The highly stratified region of the atmosphere above the troposphere extending from about 10 km 
(ranging from 9 km at high latitudes to 16 km in the tropics on average) to about 50 km altitude.“ 
[Hervorhebungen aus dem Original weggelassen.]. The Royal Society 2009, 32 geht davon aus, 
dass eine Einbringungshöhe von höchstens 20 km erforderlich wäre.
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